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DIE UNO MENSCHEN-
RECHTSKONVENTION WIRD

50 Dz'e MezzjcArecFucr,é/h>zz;zg zrZ rzzz /W/z« Jcz/m/zzzzzz/erZ zz/z,

et» cr/rezz/zczW GTAzzzMfzOg. DocF jog/ezrA r/e//z rzr/z z/z'e

teerkii« Frage: hzzzz/ Frazzezz MezzrcFezz? Frj/ aoz'/zzzz/JVzFzv/z

AzzAezz zzzzz/z/zr/z z/ze Fra#e«örg<7»/rafi0»e» zzzz z/er WeFFozz/erezzz zzz

Wie» erA/zzr/; "FrazzezzraTue rz'zzz/ zVlezzrzFezzrerA/e".

Diese Erklärung spiegelt ein neues Verständnis der Menschen-

rechte. Verletzungen, die vor allem Frauen betreffen, wurden

lange als solche nicht mit dem nötigen Ernst wahrgenommen.
Ein Beispiel: Sexuelle Gewalt ist eine besonders grausame
Form von Menschrechtsverletzung und sie trifft vor allem

Frauen. Erst seit kurzem ist Gewalt in der Familie ein öffentli-
ches Thema. Chinesische Oppositionelle machen eindeutig
mehr Schlagzeilen als misshandelte kleine Mädchen.

UNBEQUEME KRITIK
Einzelpersonen und Regierungen, die die Unterdrückung und

Misshandlung von Frauen rechtfertigen wollen, verweisen auf

Tradition und Kultur, verbitten sich eine "Einmischung in die

inneren Angelegenheiten". Solche Aeusserungen kommen kei-

neswegs nur von Männern. Sudanesische Hebammen zitieren

sie, wenn es um weibliche Beschneidung geht, die ihnen viel

Geld bringt. Selbst in gewissen westlichen Ethnologenkreisen
ist es chic, "kulturrelativistische" Argumente vorzubringen,

wenn Frauen gegen die genitale Verstümmelung ihrer Schwe-

stern protestieren wollen. Wir Westlerinnen handelten rassi-

stisch, wenn wir solche altüberlieferten Bräuche anprangerten.

MITGEMEINTE FRAUEN

Bei den Menschenrechten waren die Frauen selbstverständlich

"mitgemeint", doch griff die Formulierung für typisch weibliche

Probleme zu kurz. Diese Einsicht setzte sich allmählich durch.

1979 verabschiedete die UNO die "Konvention zur Beseitigung

jeder Form von Diskriminierung der Frau", die sog. Frauenkon-



vention. Dabei geht es um den Grundatz der Gleichberechti-

gung und der Verbesserung der Stellung der Frau. Ausdrücklich

ausgeklammert sind jedoch brisante Gesichtspunkte wie Ge-

wait gegen Frauen, Reproduktionstechnologie und Umwelt.

Herr H, der seine Gattin zusammenschlägt, verstösst damit wei-

terhin nicht gegen internationale Vorgaben! Generell happert es

auch in diesem Bereich mit dem Kontrollsystem.

EIN ANTIDISKRIMINIERUNGSKOMITEE/CEDAW
Parallel zur Annahme der Frauenkonvention setzte die UNO ein

Komitee zur Beseitigung von Diskriminierung der Frau ein.

Dieses Greminum empfiehlt, besonders gegen Gewalt an

Frauen anzukämpfen. Es bereitete den Boden für die oben zi-

tierte Wiener Erklärung. Ein Zusatzprotokoll soll die Möglich-

keit der Individualbeschwerde schaffen und der CEDAW die

Möglichkeit in die Hand geben, bei weitreichenden systemati-

sehen Verletzungen (z.B. Massenvergewaltigungen) eigene Un-

tersuchungen durchzuführen. Die Weltfrauenkonferenz in Bei-

jing nahm diese Forderungen auf.

UMSETZUNG

l6l Staaten haben bislang die Frauenkonvention ratifiziert, wo-
bei sich zahlreiche Unterzeichner mit einer endlosen Liste von

Vorbehalten die nötigen Schlupflöcher offenhielten.

Die Schweiz liess sich Zeit. Auf die Frauenkonferenz von Bei-

jing 1995 hin gelang es nicht, das Geschäft zu erledigen. Im

Herbst 1996 nahm das Parlament schliesslich die Konvention,

wie vom Bundesrat vorgeschlagen, mit drei Vorbehalten an

(zwei Vorbehalte betreffen das Ehe-, ein Vorbehalt das Militär-

recht). Im Frühjahr 1997 ist sie bei uns in Kraft getreten.

Auf internationalem Parkett lässt sich eine doppelte Entwicklung

beobachten. Viele Gremien sind sich bewusst, dass die Frauen-

Perspektive in allen Sachfragen eingebracht werden muss, ein

echter Fortschritt aus unerer Sicht. Andererseits erklären gewisse

Kreise ausserhalb Europas, Menschenrechte seien eine aus-

schliesslich westliche Vorstellung und für ihre Kulturen nicht ver-

bindlich, womit wir wieder bei null beginnen müssten.
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